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Angaben von ZL in ungeordneter Reihenfolge → Ziel auch hier wieder offensichtlich:
Verdunkelung und Verschleierung, es wird seitens ZL zum wiederholten Male versucht
die Öffentlichkeit und damit die Bevölkerung an der Auswertung und Bewertung der 
Unterlagen massiv zu hindern!!
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Angaben von ZL in ungeordneter Reihenfolge →hier nun nach Auswertung durch die
BI Liebenau





Spezialfall, geplante Erkundungsbohrungen für einen geplanten Tunnel zwischen 
Zinnwald und Liebenau und ein geplantes Mundloch in Geising – hier in der Ortslage Geising

Erläuterungen:

Es wurden zunächst in jeweils einer Darstellung im Maßstab 1:2257 (das macht das Geoportal Sachsen halt so..). eine 
oder mehrere geplante Bohrungen, auf Grund der von ZL veröffentlichten Daten (Koordinaten-Paare bestehend aus je 
einem Ost- und Nordwert im Koordinatensystem ETRS 89 / UTM Zone 33) in die Kartenauszüge eingetragen.

In einem nächsten Schritt erfolgte eine vergrößerte Darstellung je geplantem Bohrloch mit Eintragung von Kreisen mit 
Radien (z.B. 30 m) um das geplante Bohrloch, um sichtbar zu machen, welche Grundstücke/Flurstücke mit Gebäuden 
und Liegenschaften betroffen sein werden. Zusätzlich erfolgt je Bohrloch eine verbale Beschreibung.

Die Bohrlöcher sind mit der laufenden Nr. aus den vorstehenden Tabellen, der Flurstücksnummer der Gemarkung 
Geising und der Höhe über NN in m, und der geplanten Bohrtiefe in m bezeichnet (Beispiel: Nr.4 – 241 – 617,5 - 295)

Es wird dringend empfohlen die eigenen Eigentumsrechte an den von Bohrungen betroffen Flurstücken zu prüfen und 
ggf. Betretungsverbote gegenüber ZL schriftlich auszusprechen



Spezialfall, geplante Erkundungsbohrungen für einen geplanten Tunnel zwischen 
Zinnwald und Liebenau und ein geplantes Mundloch in Geising – hier in der Ortslage Geising

Erläuterungen (Fortsetzung):

Die blaue Linie zwischen geplanten Bohrpunkten markiert den geplanten Tunnelverlauf, d.h. wenn gebohrt und 
gesprengt wird, um den Tunnel aufzufahren, können weitere Beeinträchtigung von darüber liegenden Gebäuden und 
Liegenschaften auftreten!!!

In besonderem Maße wird davon die Bergarbeitersiedlung betroffen sein. 

Weiterhin wird empfohlen jeweils 100 m links und rechts der Tunnelverläufe einen sogenannten Betroffenheitskorridor zu 
definieren.

Für in diesen Korridor liegende Gebäude und Liegenschaften sind vor Beginn jeglicher Bohr- und Tunnelbauarbeiten zu 
Lasten von ZL Beweissicherungsverfahren für die Bestandsgebäude und Liegenschaften einzufordern, um im 
Nachhinein gerichtsfest Schäden, die durch den Bergbau entstanden sind, nachweisen zu können und Schadenersatz 
zu erlangen.

Die in Geising von der Bohrung Nr. 4 nach Südosten abzweigende grüne Linie zu den Bohrungen Nr. 9 und 8 zeigt den 
geplanten Verlauf des Tunnels zum geplanten Mundloch Geising. Hier gilt gleiches wie vorstehend.















In weniger als 30 m angrenzend an das Naherholungsgebiet
Hüttenteich in Geising soll in 350 m Tiefe gebohrt werden ( (Nr. 8).












